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I. Anlieferung 

Wer 

- Die Zweckverbandsgemeinden Tägerwilen und Kreuzlingen 

- Die Vertragsgemeinden (Abwasserverband Untersee, Bottighofen, Gottlieben, Kemmental, 
Münsterlingen und Wäldi) ausserhalb des Zweckverbandes 

- Betriebe und Privatpersonen aus Tägerwilen und Kreuzlingen 

- Betriebe und Privatpersonen der Vertragsgemeinden 

- Betriebe und Privatpersonen aus übrigen Gemeinden 

Wann 

Täglich von Montag – Freitag 
07.00 – 08.00 Uhr, 11.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr 

 

Was 

Organische Abfälle, wie: 

Garten Küche Haushalt 

- Äste bis 12 cm 

- Sträucherschnitt 

- Gras/Heu 

- Rasenschnitt 

- Laub 

- Gartenstauden 

- Unkraut 

- Kleintiermist 

- Rüstabfälle von Gemüse, 
Obst und Früchten 

- Eierschalen 

- Tee und Kaffeesatz 

- Flaschenkorken 

- Topfpflanzen ohne Töpfe 

- Schnittblumen 

- Katzenstreu 

- Federn und Haare 

- Kalte Holzasche 

Kein Kehricht und keine Speiseresten! 
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Landschaft und Gewerbe Sperrliste 

- Baum- und Rebenschnitt 

- Heckenschnitt 

- Heu und Stroh 

- Sägemehl, Hobelspäne (nur reines Holz, nicht 
von Spanplatten, ohne Farbe, Lack 
Imprägnierungsmittel) 

- verdorbenes Gras 

- Rasenschnitt 

- verdorbene Silage (nur in kleinen Mengen) 

- Mist (grössere Mengen nach Absprache  

- Krautschnitt von Zuckerrüben und Runkeln 

- Trester (grössere Mengen nach Absprache) 

- verdorbene Ackerfrüchte 

- verdorbenes Obst 

- Rinde 

- Schilf 

- Wurzelstöcke 

- Metall, Drähte 

- Kunststoff aller Art, Düngersäcke  

- Steine 

- Glas  

- Textilien 

- Mineral- und Speiseöl 

- Spitzmittel und –Rückstände 

- Kannen und Kanister aller Art 

- Putzfäden 

- Allgemeines Wischgut, ausser Stroh + Heu 

- Schlamm aus Strassenschächten 

- Staubsaugersack-Inhalt 

- alte Betten, Matratzen und allgemeines 
Sperrgut, wie z. B. Waschmaschinen, Velos, 
usw. 

- Kohlgewächse 

- alle Materialien, welche sich nicht zum 
Kompostieren eignen 

Wie 

- Ast- und Staudenbündel mit verrottbaren Schnüren, wie Sisal, Kokos, Hanf 
Bündel max. 1.50 m Länge / 30 kg Gewicht 

Preise für Anlieferung   

- die Preisangaben verstehen sich überall wo nicht anders vermerkt exkl. MWSt 

- massgebend ist die Herkunft des Materials, nicht der Sitz oder Wohnsitz des Anlieferers 

Zweckverbandsgemeinden Vertragsgemeinden Aus übrigen Gemeinden 

Grünabfälle  
bis 100 kg pauschal Fr. 10.--  
ab 100 kg Fr. 80.--/to 

Wurzelstöcke Fr. 350.--/to 

Grünabfälle  
bis 100 kg pauschal Fr. 10.-- 
ab 100 kg Fr. 90.--/to 

Wurzelstöcke Fr. 360.--/to 

Grünabfälle  
bis 100 kg pauschal Fr. 10.-- 
ab 100 kg Fr. 180.--/to 

Wurzelstöcke Fr. 400.--/to 

- Mindestbetrag Fr. 10.00 für Privat-Anlieferer   

- Barbezahlung für private Anlieferungen 
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II. Kompostbezug (1 to = ca. 1,5 m3 Kompost) 

Preis (inkl. Beladung) 

Qualitäten 

- Reifekompost gesiebt 25er-Sieb Fr. 00.--  

- Reifekompost gesiebt 15er-Sieb Fr. 20.-- / to 

Kleinmengen 

- 50 Liter Sack, feingesiebt Fr. 4.--/Sack 

Hauslieferung 

- 1 Tonne (= 1,5 m3) = Fr. 50.-- (inkl. MWSt) 
nach Absprache: (Telefon Geschäft: 071 666 80 18 / Privat: 071 669 21 28) 

 
 
Tägerwilen, 12.11.2010 
 

 
 
 
 
 
 

 


